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Nachfolgende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht: 
 
  

Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim  
 

Aufgebot einer Sparurkunde  
 
 
  
Das Sparkassenbuch zu  
  
Konto 3000396402 ltd. auf Karoline Goldhofer-Prützel 
  
ist abhanden gekommen und wurde gesperrt. 
  
Herren 
Dr. Friedrich Klank und Alois Rothermel 
Neuhauser Weg 42 
87439 Kempten  
  
beantragen das Aufgebot des genannten Sparkassenbuches. 
  
Rechte aus dieser Sparurkunde müssen von dem etwaigen Inhaber binnen drei Monaten 
geltend gemacht werden, andernfalls wird die Sparurkunde für kraftlos erklärt. 
  
  
Memmingen, 04.12.2015     
Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim 
D e r   V o r s t a n d 
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Nachfolgende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht: 
 
 

Bekanntmachung  

des festgestellten Jahresabschlusses 2014  

der Stadtwerke Memmingen sowie die öffentliche Ausl egung des Jahresabschlusses 

und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2014 

 

 

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 11. Dezember 2015 den Jahresabschluss der 
Stadtwerke Memmingen für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt und Nachfolgendes 
beschlossen: 

 

 1. Der Rechnungsabschluss der Stadtwerke Memmingen zum 31.12.2014 wird 
in der erstellten und geprüften Form anerkannt und festgestellt. 

2. Der Jahresgewinn 2014 in Höhe von 1.848.050,58 € wird wie folgt verwen-
det: 
 

924.025,29 € werden an den städtischen Haushalt ausgeschüttet. 

924.025,29 € werden der Allgemeinen Rücklage zugeführt. 

 

 

Der Abschlussprüfer hat dem Jahresabschluss 2014 mit Datum vom 19. Oktober 2015 
folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 
sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadt-
werke Memmingen für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 
geprüft. 

Nach § 6 b Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur 
Rechnungslegung nach § 6 b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 
3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind. Durch 
Art. 107 Abs. 3 GO Bay wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt 
sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes i.S.v § 53 Abs 
1 Nr. 2HGrG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebe-
richt nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und die Einhaltung der Pflich-
ten nach § 6 b Abs. 3 EnWG sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes 
liegen in der Verantwortung des Werkleiters des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist 
es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie 
über die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6 b Abs. 3 EnWG abzu-
geben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und Art. 107 GO Bay und 
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unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung 
so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die 
Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Anlass zu Beanstandungen geben und 
dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Pflichten nach § 6 b 
Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mög-
liche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie für die Einhaltung der Pflichten 
zur Rechnungslegung nach § 6 b Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stich-
proben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Werkleiters des Eigenbetriebes, 
die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6 b 
Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Ste-
tigkeit beachtet wurde. Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir darüber 
hinaus entsprechend den vom IDW festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 
53HGrG vorgenommen. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des 
Lageberichts hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-
spricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden landes-
rechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetrie-
bes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6 b Abs. 3 EnWG, 
wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätig-
keitsabschlüsse aufzustellen sind, hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2014 liegt in der Zeit 

vom 25. Januar bis einschließlich 8. Februar 2016 

bei den Stadtwerken Memmingen, Gaswerkstraße 17 im Sekretariat der Werksleitung wäh-
rend den allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich aus. 

Diese Bekanntmachung erfolgt gemäß § 25 Absatz 4 der Eigenbetriebsverordnung vom 29. Mai 
1987 (Bayerische Rechtssammlung 2023-7-I, Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 
195), zuletzt geändert durch § 1 Nr. 54 der Verordnung vom 22.  Juli. 2014  (Bayerisches Gesetz- 
und Verordnungsblatt Seite 286). 
 
Memmingen, 20. Januar 2016 
STADT MEMMINGEN 
Dr. Holzinger 
Oberbürgermeister  
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Nachfolgende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht: 
 

Vom 20. Januar 2016 
 
 
Die Stadt Memmingen weist darauf hin, dass ihre Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit 
haben, folgenden Datenübermittlungen zu widersprechen: 
 
1. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das Perso-
nalmanagement der Bundeswehr 
 
Es besteht gemäß § 36 Absatz 2 Satz 1 BMG das Recht, der Datenübermittlung nach § 58c 
Absatz 1 des Soldatengesetzes zu widersprechen. 
Dies gilt nur für Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben. 
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, die Deutsche im Sinne 
des Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür 
tauglich sind. Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die Melde-
behörden dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr aufgrund § 58c 
Absatz 1 des Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu Personen mit 
deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden: 
1. Familienname 
2. Vornamen 
3. gegenwärtige Anschrift. 
 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. 
 
Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung 
einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 
2. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche Religi-
onsgesellschaft durch den Familienangehörigen eines  Mitglieds dieser Religionsge-
sellschaft 
 
Es besteht gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG das Recht, der Datenübermittlung nach § 42 
Absatz 2 BMG zu widersprechen. 
Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft Familienangehörige, die 
nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, darf die 
Meldebehörde gemäß § 42 Absatz 2 BMG von diesen Familienangehörigen folgende Daten 
übermitteln: 
1. Vor- und Familiennamen, 
2. Geburtsdatum und Geburtsort, 
3. Geschlecht, 
4. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, 
5. derzeitige Anschriften, 
6. Auskunftssperren nach § 51 BMG sowie 
7. Sterbedatum. 
 
Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die Übermittlung von Daten 
für Zwecke des Steuererhebungsrechts an die jeweilige öffentlich-rechtliche Religionsgesell-
schaft. Diese Zweckbindung wird dem Empfänger bei der Übermittlung mitgeteilt. 
 
Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung 
einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
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3. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen u.a. bei 
Wahlen und Abstimmungen 
 
Es besteht gemäß § 50 Absatz 5 BMG das Recht, der Datenübermittlung nach § 50 Absatz 1 
BMG an Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusam-
menhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene zu wider-
sprechen. 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 1 BMG Parteien, Wählergruppen und anderen 
Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staat-
licher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Mo-
naten Auskunft aus dem Melderegister über die in § 44 Absatz 1 Satz 1 BMG bezeichneten 
Daten von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren Zusammensetzung das 
Lebensalter bestimmend ist. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mit-
geteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf diese nur für 
die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Mo-
nat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. 
 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. 
 
Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung 
einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 
4. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus  Anlass von Alters oder Ehejubi-
läen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 
 
Es besteht gemäß § 50 Absatz 5 BMG das Recht, der Datenübermittlung nach § 50 Absatz 2 
BMG zu widersprechen. 
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über Al-
ters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 BMG 
Auskunft erteilen über 
1. Familienname, 
2. Vornamen, 
3. Doktorgrad, 
4. Anschrift sowie 
5. Datum und Art des Jubiläums. 
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Ge-
burtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubilä-
um. 
 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. 
 
Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, 
einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SVBl 2016 Seite 6 



 
 

 

5. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage 
 
Es besteht gemäß § 50 Absatz 5 BMG das Recht, der Datenübermittlung nach § 50 Absatz 3 
BMG an Adressbuchverlage zu widersprechen. 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 BMG Adressbuchverlagen zu allen Einwoh-
nern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über 
1. Familienname, 
2. Vornamen, 
3. Doktorgrad und 
4. derzeitige Anschriften. 
 
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressenver-
zeichnisse in Buchform) verwendet werden. 
 
 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. 
 
Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, 
einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 
 
Memmingen, 20.01.2016 
STADT MEMMINGEN 
Dr. Holzinger 
Oberbürgermeister 
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Nachfolgende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht: 
 
 
 

Bekanntmachung 
der Stadt Memmingen 

zum Vollzug der Wassergesetze 
Auslegung des wasserrechtlichen Bewilligungsbeschei des der Stadt Memmingen 

zur Grundwasserentnahme für das Entnehmen von Grund wasser für die öffentliche 
Wasserversorgung der Gemeinde Trunkelsberg auf dem Grundstück Fl.-Nr. 246/3, 

Gmkg. Eisenburg (Quelle „Kaltenbrunn“) 
 

vom 20.01.2016 
 
Die Ausfertigung des wasserrechtlichen Bewilligungsbescheides der Stadt Memmingen vom 
11.01.2016 zur Grundwasserentnahme für das Entnehmen von Grundwasser für die öffentli-
che Wasserversorgung der Gemeinde Trunkelsberg auf dem Grundstück Fl.-Nr. 246/3, 
Gmkg. Eisenburg (Quelle „Kaltenbrunn“) mit einer Geltungsdauer von 30 Jahren liegt mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung und einer Ausfertigung der genehmigten Antragsunterlagen in 
der Zeit  
 

vom 26.01.2016 bis 08.02.2016 
bei der Stadt Memmingen  

-Umweltschutzverwaltung-, Verwaltungsgebäude Welfen haus, 
Schlossergasse 1, 87700 Memmingen, 1. Stock, Zimmer  108 

 
 

während der Dienststunden zur Einsicht aus. 
 
Es wird daraufhin gewiesen, dass mit dem Ende der Auslegungsfrist der Bescheid den übri-
gen Betroffenen als zugestellt gilt (Art. 69 Satz 2 Bayerisches Wassergesetz i.V.m. Art. 74 
Abs.4 Satz 3 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz). 
 
 
 
 
Memmingen, 20.01.2016 
STADT MEMMINGEN 
Dr. Holzinger 
Oberbürgermeister 
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